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«Der Bundesrat hat es verpasst, mittels Verordnung Mindeststandards zu setzen»: SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Foto: Beat Mathys

Alexandra Aregger

Mit der sogenannten Roadmap
lancierten Bund und Kantone
2021 eine Initiative, die den
Kampf gegen häusliche und se-
xuelle Gewalt voranbringenwoll-
te. Die darin enthaltenen Ziele
seien «grossmehrheitlich» er-
reicht worden, so das Fazit von
Justizminister Beat Jans undVer-
tretern derKantone. SP-National
rätinTamara Funiciello hingegen
spricht von «Schönfärberei».Und
kritisiert den eigenen Bundesrat.

Frau Funiciello, Ihr Bundesrat
sagt, der Schutz der Frauen vor
häuslicher und sexualisierter
Gewalt habe sich durch
die Roadmap verbessert.
Gewissermassen gebe ich ihm
recht: Eswurden Fortschritte ge-
macht. Diese sind unterschiedli-
chenAkteuren zu verdanken.Die
Bewegung auf der Strasse und
das parteiübergreifende Enga-
gementmehrererParlamentarie-
rinnenwarmindestens so effektiv
wie die Roadmap.Die Fortschritte
sind ungenügend,das Fazit heute
war eine Schönfärberei.

Bund und Kantone sehen
das anders. Die Ziele, die vor
fünf Jahren gestecktwurden,
seien grossmehrheitlich
erfüllt worden.Woranmachen
Sie Ihr Urteil fest?
Die Unterschiede zwischen den
Kantonen sind einfach zu gross.
Es gibt Kantone, die vorwärts-
machen, wie etwa Zürich mit
demPilotprojekt zumElectronic
Monitoring oderderNotrufnum-
mer für Gewaltopfer. Aber wie
stark ein Kanton das Thema pri-
orisiert, hängt stark von den zu-

ständigen Regierungsrätinnen
undRegierungsräten ab.Das darf
nicht sein.

Am 1.Mai starten die Kantone
die Opferhilfenummer 142.
Das ist doch ein Fortschritt.
Ursprünglich hätte die Nummer
Anfang 2025 eingeführt werden
sollen. Es dauerte unendlich lan-
ge! Dass sie nun eingeführtwird,
ist zwar ein Fortschritt, doch nun
haben wir 26 unterschiedliche
Umsetzungen. Nicht jeder Kan-
ton hat wie Zürich ein profes-
sionelles Team, das die Hotline
24/7 betreut.

In vielen Kantonenwurde der
Auftrag an die Dargebotene
Hand vergeben.
Das ist der springende Punkt: Der
Auftrag war, dass die Nummer
professionell betrieben und für
alle zugänglichwird. In Bern bei-
spielsweise gab es den Telefon-
dienst AppElle, betrieben durch
spezialisierte Opferhilfe-Fach-
beraterinnen. Dieser wurde ein-
gestellt und der Auftrag nun der
Dargebotenen Hand vergeben.

Was stört Sie daran? Gemäss
der Sozialdirektorinnen- und
-direktorenkonferenzwird das
Beratungspersonal geschult.
Die Dargebotene Hand leistet
wichtige Arbeit, das möchte ich
betonen. Doch in vielen Fällen
sind es Ehrenamtliche, die nicht
zwingend eine berufliche Erfah-
rung im Bereich häusliche und
sexuelle Gewalt haben. EineWei-
terbildung ist zwar hilfreich, er-
setzt aber keine professionelle
Hilfe. Wenn Sie die Ambulanz
kontaktieren, wollen Sie doch
auch nicht, dass Freiwillige den

Hörer abnehmen? DerBundesrat
müssteVerbindlichkeiten schaf-
fen, damit alle Betroffenen von
sexualisierter und häuslicherGe-
walt die gleichen Leistungen er-
halten, egal, wo sie wohnen.

Ihre Kritik richtet sich also
an Ihren Bundesrat Beat Jans?
Ich wünschte mir, dass Beat
Jans und mit ihm der Gesamt
bundesratmehr durchgreift und
den Kantonenmehr Kante zeigt.
Dass er den Kantonen verbindli-
cheMindeststandards setzt. Bei-

spielsweise auch bei dermedizi-
nischen Soforthilfe für Gewalt-
betroffene, die gerade in beiden
Räten diskutiertwird: Der Inter-
pretationsspielraum für die Um-
setzung und somit die Qualitäts-
unterschiede sind riesig.

ImOpferhilfegesetzwerden die
Kantone verpflichtet, genügend
Schutzplätze sicherzustellen
und eine rechtsmedizinische
Dokumentation zu
gewährleisten.Man sprach
von einem «Durchbruch».
Bei 34 Femiziden im vergange-
nen Jahr von einem Durchbruch
zu reden, ist absolut fehl am
Platz. Die Massnahmen im Op-
ferhilfegesetz sind ein guter ers-
ter Schritt, aber auch hier hat es
der Bundesrat verpasst, mittels
Verordnung Mindeststandards
zu setzen. Wie viel sind «genü-
gend» Schutzunterkünfte? Für
wen sind diese Unterkünfte zu-
gänglich?Auch bei der rechtsme-
dizinischen Untersuchung habe
ich Fragezeichen: Warum wird
nur zwingendmedizinische, aber
nicht psychosoziale Hilfe ange-
boten? Für Gewaltbetroffene ist
diese zentral, um Hilfsangebote
in Anspruch zu nehmen.

Weder Bundesrat noch Kantone
sagen, dass die Arbeit getan ist.
Beat Jans hat angekündigt,mit
dem Innendepartement, den
Kantonen und Gemeinden bis
2027 eine neue, gemeinsame
Strategie zu verabschieden.
Das istwichtig und richtig, inso-
fern in dieser Strategie endlich
möglichst konkreteMindeststan-
dards für die Kantoneverbindlich
werden. Ob das geschehen wird,
wage ich zu bezweifeln.

«Ichwünschtemir, dass Jans
den Kantonenmehr Kante zeigt»
Tamara Funiciello Im Kampf gegen häusliche und sexualisierte Gewalt habe man die Ziele
mehrheitlich erreicht, sagt Beat Jans. Die Co-Präsidentin der SP-Frauen sieht es anders.

Die Grundversicherung bezahlt homöopathische Mittel. Foto: Imago

Letzte Woche wurde bekannt,
dass Bundesrätin Elisabeth
Baume-Schneider eine Über-
prüfung der Homöopathie ge-
stoppt hat. Damit bleibt dasThe-
rapieverfahren weiterhin in der
Grundversicherung (obligato-
rische Krankenpflegeversiche-
rung, OKP) – anders als in den
meistenwestlichen Ländern.Das
Überprüfungsverfahren war vor
zwei Jahren durch den Bund ge-
startet worden, wie Recherchen
dieser Zeitung ergaben.

Wie nun bekanntwird, ist die-
ser Stopp ein sehr ungewöhn-
licher Vorgang. Das Verfahren
wurde in den 1990er-Jahren ein-
geführt und überprüft medi-
zinische OKP-Leistungen auf
entsprechenden Antrag. Diesen
können die Krankenversicherer,
Fachorganisationen, Leistungs-
erbringer oder – wie im Fall
der Homöopathie – Einzelper-
sonen stellen. In einem ersten
Schritt werden in einer Umstrit-
tenheitsabklärung Dachorgani-
sationen der Krankenversiche-
rer und der Ärzteschaft konsul-
tiert. Findet eine der angefragten
Organisationen, dass die betref-
fende Leistung tatsächlich um-
stritten ist, kommt es in einem
zweiten Schritt zu einer vertief-
ten Überprüfung von Wirksam-
keit, Zweckmässigkeit undWirt-
schaftlichkeit (WZW-Kriterien).

Homöopathie sei nichtmit
anderen Fällen vergleichbar
So war der Ablauf bis jetzt. Im
Fall derHomöopathiewurde jetzt
erstmals der zweite Schritt nicht
in Angriff genommen, obwohl
sich eine Partei – konkret Kran-
kenversicherer – in der Konsul-
tation für eine vertiefte Prüfung
ausgesprochen hatte. Das Bun-
desamt fürGesundheit (BAG) be-
stätigt nun, dass dies noch nie
vorgekommen sei.DieHomöopa-
thie sei jedoch nichtmit anderen
Fällen vergleichbar, schreibt das
BAG weiter, «weil hier erstmals
nicht eine spezifische Leistung,
sondern eine gesamte Fachrich-
tung inklusive sämtlicher dar-
in erbrachten Leistungen infra-
ge gestellt wurde». Es gebe kei-
ne gesetzlicheVerpflichtung, eine
vertiefteWZW-Abklärung durch-
zuführen,wenn diese unverhält-
nismässig sei. Allerdings haben
verschiedene Länder wie Aust-
ralien oder Grossbritannien be-
reits umfassendeWirksamkeits-
abklärungen getroffen, die auf
die Schweiz übertragbar wären.

Laut BAG variiert die Anzahl
der beimBAG eingereichtenUm-
strittenheitsanträge zwischen
0 und 3 pro Jahr. Seit 2020 wur-
den sieben Verfahren auf dieser
Basis durchgeführt. Neben der

Homöopathie erfolgte in einem
weiteren Fall keine vertiefte Prü-
fung derWZW-Kriterien – aller-
dings aufgrund derKonsultation,
bei der beide Parteien die Leis-
tung übereinstimmend als nicht
umstritten bewerteten.

Das Amt hätte den Leerlauf
vermeiden können
Das Amt nennt nur zwei seit
2020 durchgeführte Verfahren,
die bereits abgeschlossen wur-
den. Beide betreffen minimal-
invasive beziehungsweise mik-
rochirurgische Eingriffe, die ei-
nen einstelligenMillionenbetrag
jährlich kosten dürften. Bei der
Homöopathie nennt das BAG
als ein Argument für den Stopp
die geringen Einsparungen.Die-
se liegen allerdings mit 18 Milli-
onen Franken jährlich deutlich
über den beiden anderen geprüf-
ten medizinischen Leistungen.

Warum der Bund das Überprü-
fungsverfahren derHomöopathie
nicht weiterführt, ist nicht klar.
DieArgumente, die das BAG offi-
ziell anführt, sind lange bekannt:
Der Spareffekt sei gering und
die WZW-Überprüfung aufwen-
dig, heisst es im Begründungs-
schreiben.Zudem sei dieHomöo-
pathie stark nachgefragt (vor al-
lem ausserhalb derOKP), und die
Bevölkerung habe sich in einem
Volksentscheid von 2009 für eine
«Berücksichtigung der Komple-
mentärmedizin» ausgesprochen.

Mit der gleichen Begründung
hätte das BAG ganz auf die Kon-
sultationverzichten und so einen
unnötigen Leerlauf vermeiden
können. Möglich, dass sich das
BAG angesichts des zunehmen-
den Drucks vonseiten der Phar-
mafirmen nicht auf einen Streit
mit Befürwortern der Komple-
mentärmedizin einlassen wollte.

Eine Rolle könnte auch ge-
spielt haben, dass die Ärztever-
bindung FMH recht forsch für
eine Beibehaltung der aktuel-
len Situation eingetreten ist. In
der Stellungnahme wird auf ei-
ner zweifelhaftenwissenschaft-
lichen Basis beharrt, die eine
Wirksamkeit der Homöopathie
gegenüberPlacebo beweisen soll.

Felix Straumann

Elisabeth Baume-Schneider
verfügt Überprüfungsstopp
Homöopathie Mit dem BAG-Entscheid bleiben
die Therapien in der Grundversicherung.

Das BAG nennt
als ein Argument
für den Stopp
die geringen
Einsparungen.

Aktionsplan gegen Gewalt
Die Roadmap von 2021 zur
Bekämpfung von häuslicher
und sexueller Gewalt habe sich
als wirksam erwiesen, erklärte
Bundesrat Beat Jans gestern
an einer Medienkonferenz. Wie
angekündigt wird ab Mai eine
nationale Hotline für Opfer von
Gewalt in Betrieb genommen.
Die Nummer lautet: 142. Im
Kanton Zürich existiert bereits
eine entsprechende Nummer
(044 455 2 142), die aber noch
nicht als Kurzwahl funktioniert.
Die Hotline wird «rege genutzt»,
wie Justizdirektorin Jacqueline
Fehr Anfang April sagte. (fem)

Bundesrat Beat Jans gestern an
der Medienkonferenz. Foto: Keystone
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An einer Medienkonferenz stellt die Gruppe Wendepunkt Bildung – in der Mitte der Psychologe Allan Guggenbühl – ihre Forderungen an die Schule vor. Foto: Boris Müller

In der Schweiz hat der Prozess
gegen die Tochter des früheren
usbekischen Präsidenten Islam
Karimow in Abwesenheit der
Angeklagten begonnen.DieVor-
würfe gegen Gulnara Karimowa
stehen in Zusammenhang mit
mutmasslicher Bestechung und
Geldwäsche im Umfang von
mehreren Hundert Millionen
Euro. Der Prozess vor dem Bun-
desstrafgericht in Bellinzona soll
voraussichtlich bis zum 22. Mai
dauern.

Die Bundesanwaltschaftwirft
Karimowa vor, eine kriminelle
Vereinigung ins Leben gerufen
und betrieben zu haben, an der
Dutzende Personen und Unter-
nehmen beteiligt gewesen sein
sollen. Karimowa soll Gelder
«kriminellen Ursprungs» in der
Schweiz und im Ausland de-
poniert und Schliessfächer für
Bargeld, Schmuck und ande-
re Wertgegenstände kriminel-
ler Herkunft organisiert haben.
Die 53-Jährige sitzt in Usbekis-
tan im Gefängnis.

Freispruch gefordert
Einer ihrer Verteidiger erklär-
te per E-Mail, Karimowa werde
daran gehindert, die Strafkolo-
nie in Usbekistan zu verlassen,
in der sie festgehaltenwerde, um
an dem Prozess teilzunehmen.
«Wir werden den vollständigen
Freispruch von Gulnara Karimo-
wa beantragen», sagte er.

Das usbekische Nachrichten-
portal «Podrobno» bezeichnete
eineAnwesenheit Karimowas im
SchweizerGerichtssaal als «prak-
tisch unmöglich»,weil sie in Us-
bekistan bereits ihre Strafe ver-
büsse. DemBericht zufolgewur-
de KarimowaAnfang 2025 in eine
Frauenstrafkolonie in der Regi-
on Sangiota amRand derHaupt-
stadt Taschkent verlegt.

Die Bundesanwaltschaft der
Schweiz hatte 2023 Anklage ge-
gen Karimowa und den ehema-
ligen Geschäftsführer der usbe-
kischenNiederlassung eines rus-
sischen Telekommunikations
unternehmens erhoben. Laut
Anklageschrift wurden die bei-
den beschuldigt, an einer krimi-
nellen Vereinigung beteiligt ge-
wesen zu sein, die in verschie-
denen Ländern, darunter auch
die Schweiz, aktiv gewesen sei.

Diplomatin in Genf
Die Fälle erstreckten sich auf ei-
nen Zeitraumvon 2005 bis 2013.
Dies war während der Amts-
zeit von Karimowas Vater, der
von 1991 bis zu seinem Tod
2016 usbekischer Staatschefwar.
DieVorwürfe umfasstenGeldwä-
sche, Bestechung fremderAmts-
träger und Urkundenfälschung.

Karimowa arbeitete einst als
Diplomatin im Büro der Verein-
ten Nationen in Genf. Ihre Im-
munität wurde aufgrund von
Ermittlungen aufgehoben. In
Usbekistan stand Karimowa in
mehrerenVerfahren vorGericht.
Sie verbüsst dort eine 13-jährige
Haftstrafe wegen Bildung einer
kriminellen Gruppe, Erpressung
und Unterschlagung.

Im November 2024 wurde in
der Schweiz zudem Anklage ge-
gen die Schweizer Privatbank
Lombard Odier und einen ehe-
maligenMitarbeiter erhoben. Sie
sollen in demFall eine «entschei-
dende Rolle» bei derGeldwäsche
gespielt haben. (AP)

Prozess gegen
Präsidententochter
von Usbekistan
Bellinzona Gulnara
Karimowa werden in der
Schweiz Bestechung und
Geldwäsche vorgeworfen.

Sabrina Bundi

«Kaum eine der Schulreformen
der letzten 20 Jahre hat funktio-
niert», sagt Roland Stark, Heil-
pädagoge aus Basel. «Die Leis-
tungen der Schülerinnen und
Schüler werden immer schlech-
ter – diese Abwärtsspirale müs-
sen wir stoppen.»

Stark sagt das in Zürich, an
einem Tisch mit Bildungsfor-
schern, Lehrpersonen und Poli-
tikerinnen.Viele haben bekann-
te Namen: Etwa der Psychologe
Allan Guggenbühl, Carl Bossard,
Gründungsrektor der PH Zug,
oder der Nidwaldner SVP-Bil-
dungsdirektor Res Schmid. Was
sie alle eint, passt auf eine A4-
Seite: ein Manifest, das nicht
weniger fordert als eine Neu
ausrichtung derVolksschule. Sie
soll sichwieder auf ihre Kernauf-
gaben fokussieren.

Die Gruppe nennt sich Wen-
depunkt Bildung. Inhaltlich po-
sitioniert sie sich bildungskon-
servativ und reformkritisch. Ihr
Manifest beklagt «sinkende Lern-
leistungen», «überfrachtete Lehr-
pläne», Pädagogische Hochschu-
len,die «denBezug zurPraxis ver-
loren haben»,und eine Schule, die
sich inAdministration verstricke.

Wendepunkt Bildung:
Viel Kritik, wenig Plan
Die Neuausrichtung soll «mit
systematischem Üben elemen-
tares Basiswissen sichern».Dazu
gehört laut Manifest: «verste-
hend lesen, kohärent schreiben,
präzise reden, grundlegend rech-
nen, logisch denken, frei fanta-
sieren». Oder mit den Worten
von Roland Stark: «Die Kinder
brauchen wieder eine klare Au-
torität im Klassenzimmer, die
mit ihnen übt und repetiert, bis
etwas sitzt. Konstante, verlässli-
che Bezugspersonen und keine
Unruhe wie in einem Bahnhof.»

Die Forderungen ähneln dem,
was schon die SVP und die FDP
in ihren Bildungspapieren fest-
hielten.Neu ist alsoweniger,was
die Gruppe fordert – sondernwer
es gemeinsam tut.

Die Kritik kommt nicht aus ei-
ner einzelnen Partei. In der acht-
köpfigen Gruppe sitzen mit Ro-
land Stark ein Vertreter der SP,
mit Res Schmid einer der SVP,
mit derZürcherSchulleiterin und
Politikerin Yasmine Bourgeois
eine FDPlerin undmit der Basler
Primarlehrerin Christine Staehe-
lin eine GLPlerin. Philipp Loretz
ist zudem Präsident des Lehre-
rinnen- und Lehrerverbands Ba-
sel, und Beat Kissling ist Erzie-
hungswissenschaftler und Psy-
chotherapeut. «Mit demManifest
kannman uns nicht in eine ideo-

logische oder parteipolitische
Ecke stellen», so Stark.

Konkrete politische Forderun-
gen oder Strategien hat die Grup-
pe noch keine. «Es geht vor allem
darum, den Druck zu erhöhen»,
sagt Stark. Man wolle das Mani-
fest breit streuen – an Verbände
und Gewerkschaften schicken.

Es sei ja auch schon einiges
im Tun in den Kantonen – ver-
schiedene Vorstösse vor allem
zu Frühfranzösisch und zur in-
tegrativen Schulewerden bereits
bearbeitet. Letztere ist laut dem
Heilpädagogen Stark offensicht-
lich gescheitert: «Die integrative
Schule in ihrer absolutistischen
Praxis hat auf der ganzen Linie
versagt. Sie überfordert Schüler,
Lehrer, Eltern.»

Was die Befürworterin
der Schulreform sagt
Die Ursachen für die Probleme
im Schulsystem werden jedoch
unterschiedlich beurteilt. Aus
Sicht von KatharinaMaagMerki,
Professorin für Erziehungswis-
seschaft der Universität Zürich,
greift die Kritik der Gruppe an
denReformen zu kurz. «DerLeis-
tungsrückgang ist kein schwei-

zerisches Phänomen, wir sehen
ähnliche Entwicklungen in vie-
len Ländern», sagt sie.

Die Gründe dafür seien bis
heute zwar nicht abschliessend
geklärt. Klar sei aber: «Seit ei-
nigen Jahren ist der allgemeine
Druck in vielen Lebensbereichen
auf Kinder und ihre Familien ge-
stiegen.» Die Familie sei für den
Bildungsverlaufmassgebend: «In
den Pisa-Ergebnissen sehenwir,
dass das Leistungsniveau bei Ju-
gendlichen aus bildungsnahen
Familien stabil geblieben ist, bei
jenen aus Familien mit weniger
Ressourcen zeigt sich aber seit
2015 ein deutlicher und besorg-
niserregender Rückgang.»

Eine Rückkehr zu früheren
Modellen – etwamitmehr Sepa-
ration – hältMaagMerki deshalb
für problematisch. «Dann wür-
den genau jene Kinder wieder
benachteiligt, die ohnehin in un-
serem Bildungssystem benach-
teiligt werden. Die Bildungsun-
gleichheit würde zunehmen.»

Die Grundkompetenzen, die
das Manifest stärken will, sind
laut Maag Merki längst Teil des
Lehrplans. «Sich aber wieder
stärker nur auf diese zu fokus-
sieren, holt die leistungsstarken
Kinder nicht genügend ab, sie
würden dadurch ungenügend
gefördert», sagt sie. Ausserdem
bräuchten die Kinder heutzuta-
ge zusätzliche Kompetenzen, um
zurechtzukommen. «Etwa Digi-
talität und derAufbauvon Selbst-
kompetenz, die Fähigkeit, selbst-
ständig zu lernen, oder ein Ver-
ständnis für Natur und Kultur.»

Kritik an Pädagogischen
Hochschulen
Das Manifest geht auch mit den
Pädagogischen Hochschulen
(PH) hart ins Gericht. Roland
Stark nennt sie eine «Schwach-
stelle des Systems»,weil sie «mit
ihrer praxisfernen Akademisie-

rung den Bezug zumSchulalltag
verloren haben». Die PH Bern
antwortet auf diese Kritik ähn-
lich wie Maag Merki: Die Welt
und damit auch die Bildungs-
welt und das Berufsfeld Schu-
le veränderten sich laufend. «Im
Zentrum steht die Frage,wie die
PHBern Lehrpersonen befähigen
kann, Kinder und Jugendliche
auf eine Gesellschaft vorzuberei-
ten, die von Diversität, Digitalität
und Nachhaltigkeit geprägt ist»,
schreibt Sprecher Marcel Marti.

Ausserdem sei der Praxis-
bezug sehr wichtig: «Die PH ar-
beitet deshalb zum Beispiel mit
rund 70 Partnerschulen im gan-
zen Kanton zusammen.Der enge
Praxisbezug ergibt sich zudem
dadurch, dass 72 Prozent unse-
rer Studierenden zugleich an
Schulen unterrichten.»

Erzeugt die Guppe
Druck auf Volksschule?
In einem Punkt sind sich die
beiden Seiten einig: Die Schule
steht unter Druck. Die Anforde-
rungen sind gestiegen, die Er-
wartungenvielfältiger geworden.

Ob die neue Allianz tatsäch-
lich politischen Druck erzeu-
gen kann, ist offen. Professorin
Maag Merki bleibt skeptisch:
«Die Gruppe ist laut, aber sie
bringt nichts Neues und vor al-
lem keine echten Lösungsvor-
schläge.» Der eigentliche Druck
komme weiterhin aus der Po-
litik in den Kantonen, wo kon-
krete Vorstösse zu Themen dis-
kutiert würden.

Für Stark hingegen ist ent-
scheidend, dass die Bildungwie-
der stärker ins Zentrum rücke.
«Lange hat sich kaum jemand
für Bildungsthemen interessiert
– die Bildungsdepartementewa-
ren immer die unbeliebtesten
und wurden zu Abstellgleisen
degradiert», sagt er. «Jetzt ist die
Debatte endlich zurück.»

Zurück zur klaren Autorität
im Klassenzimmer
Bildung Eine Gruppe von Politikerinnen und Bildungsexperten fordert, dass in den Schulen der Fokus
wieder mehr auf Lesen, Schreiben und Rechnen gesetzt wird. Ihr Manifest stösst aber auf Widerspruch.

Konkrete politische
Forderungen oder
Strategien hat die
Gruppe noch keine.

Roland Stark von der Gruppe Wendepunkt Bildung kritisiert
die Pädagogischen Hochschulen. Foto: Boris Müller


